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Für alle Abmessungen ist die sm äuBeren Rande
liegende Haarl1nle ausschlaggebend.

Grenze des Geltungebereiches Bebauungeplan

FLÄC~~ESTSETzunGEll

Hinweis: Die 1m Plan dargestellten Bestands­
kanten sind vor jeder Bau- oder Ordnungsmaß­
nahme an Ort und Stelle zu überprüfen und 1m
Zweifelsfall neu elnzumessen.
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Uberbaute GrundstUcksfläche = Bestand Gebäude
Sommer 1977

Erdgeschossig Uberbsubare Fläche 1m entkernten

Blockinnenbereich, 100 ~ zu U~erbauen.

Private Freiflächen

VERKEHRSPLÄC~! Bebauung
Fußgänger
Fahrbahn

Private Gemeinschaftsstellplätze und

Gemeinachaftsgaragen

3egrenzungalinie der Gemeinschaftsgarage im UG

ART Ulm nASS DER BAULICflli~: NUTZUnG

:Iu tzungeechablone

Anzahl der Dach-
Baugebiet Vollgeechoaae neigung Bauweise

(Höchstwert)

GRZ m Ul GF 1
im 1.0G 1m 2.06 im DG

(max) (max) (max) lmu)

Erläuterung:

Baugeblet mit Angabe der Art der .Nutzung:
MI Miachgebiet
Z = 111 + DG Anzahl der Vollgeachosse als

Höchstwert
Die ~~zahl der Voligeechosse setzt sich zu­
sammen aus 3 Vollgeechoaaen a~d 1 ale Voll­
gescho8s anzurechnendem Dachgeschoss.

g $~schlossene Bauweise

b.Bw. ~es. Bauweise

GRZ= Grundflächenzahl Uberbaubare GrundstUcke!
= gesamte Grundstücksfiächl

< 15,0 >

Baugrenze: Darf im allgemeinen nicht von Gebäu­
den oder Gebäudetellen überschritten werden.

Baugrenze mit Gcataltungeforderung
Neue Baufluchten s1nd innerhalb der überbaubaren
G~~dstücksflächemit Versatz, Vor- und Rück­
sprüngen und Verkantungen zu planen, bei Haus­
breiten ab 13,0 m.

Angaben der maximalen Gebäudetiefe

Nutzungsgrenze
Abgrenzung der unterschiedlichen Anzahl der zu­
lässigen Vollgeechosse.

Nutzungsgrenze mit Gestaltunesforderung:
Bei Hauebreiten ab 1~Om sind neue Baufluchten mit
Versatz. Vor- und RUckaprUngen von mind •••0.4P."1 ..
zu vereehen.

ABGREKlUH6 DES UHTERSCHIEOLICHEH

MAISES DER IUTZUBü

, --, FESTSETZilllGEli DER DACHPORMEll

<: >

<: I >

FD

Satteldach unter Angabe der Firetrichtung

Satteldach unter Angabe der Firstrichtung, mit
Versatz. bzw. mehrerer. Firsten zu versehen.

Flachdach

SDr1STIGE FESTSETZffilGEi;

~---,~:;-, Abzureißender Bestand

./
./

./

Grundstückegrenzen



1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

'.1 J..HT DER BJ..ULICP..E~~ nUTZUNG (§ 9 (1) :'lr.1 BBauG)
ilI (§ 6 Bau:rvo, :11achgeblete)
In dem ale Mlechgebiet ausgewiesenen Baugebiet
m1 t zulässiger erdgeecho8s1ger :·berbauung der ge­
samten GrundatUcke!läche Bind 1m Erdgsachoß Noh­
nungen nicht zugelassen (§ 1 (7) Ur.2 Bau11VO).
Nicht zugelassen sind Gartenbaubetrlebe und Tank­
.teUen (§ 1 (5) BauIIVO)

HinweIs: Die evtl. vorhandene Nutzung des Erdge­
schosses zu ~ohnzwecken muß bei erd ge­
schoeeiger liberbauung volletänd 19 aufge­
geben 'sein.

(§ 9 (1) !Ir. 2 BBauG
§22 (3)u. (4) Baul;voj

~inschrieben im PlanDie 5auwelsB iet gemäß den
festgesetzt.
Bereich A: ge8chlo8sene Bauwei8e
Bereich B: abweichende Bauweise - im Brdgeschoß

ist bis an die Grenze zu bauen, ab
dem 1. Obergeschoß sind die im Bebau­
ungsplan eingetragenen UutEungsände­
rungsllnien einzuhalten.

UBERBAUBARE GRtnroSTUCKSFLÄCHE
(§ 9 (1) Nr. 2 BBeuG,

§ 2} BauNVO)
Die Uberbaubare GrundetUcksfläche iat festgelegt
durch die Baugrenze und Nutzungeänderungalinlen
(Änderung der Anzahl der Geschosse).
ST8LLU:IG DER BAULICHL'l1 ANLAGEN (§9 (1 );Ir. 2 BBauG)
FUr die Stellung und die Firstrichtung der Ge­
bäude sind die ~intragungen im ?la~ zwingend ein­
zuhal ten.

1 • 5

1.6

1.2 "~SS nER BAULICHEN NUTZUNG
Das Maß der baulichen Nutzung 1st ale Höchstwert
festgesetzt (§§ 16, 17 BaufNO).

1.3 ZIJfL DER VOLLGESCHOSSE (§§ 17,(4), 18 Bou:lVO)
Die Zahl der VollgeachoBsB 1st als Höchstwert
festgesetzt.

1.4 BAlrotr.t::ISt

1. 7 ~~r;BE'I'ANLA.GEJ.; (§ 14 Dau!iVO)
Nebenanlagen elnschließli9h der sonst genehmlgungs­
freien Vorhaben nach § 89 (1) Nr. 1 LBO sind nicht
zulässig. Ausgenommen davon sind Pergolen (vergl.
auch Geetal tungsfestsetzungen).

1. 8 STELLPLÄTZE Olm GARAG>:N (§ 9 (1) Nr. 22 BBouG)
Garagen und Stellplätze sind nur innerhalb der tiber­
baubaren GrundstUcksfläche zulässig.

1.9 PFLANZGEBOT, PFLANZBIlIDUlJG (§ 9 (1) Hr.25 BBauG)
Die bei Unterschreitung des zulässigen Maßes der
Nutzung entstehende unbebaute GrundetUcksfläche
iet BO zu begrünen. daß von den ObergeechoBsen der
umliegenden Bebauung (Wohnnutzung) der Eindruck
einer begrünten Freifläohe entsteht. Sowohl bei
teilweieer ale auch bei vollständiger erdgeachos­
aiger ~berbauung iet ein BegrUnungsplan im Rahmen
der Baugenehmigung naohzuweisen.

2. 'RDGESCHOSSIG'; :IB:;RBAUUNG DES INNBl,BEREICHf;S
(§ 9 (3) BBauG)

zu entkernenden Blockinnenbereic. dUrren
an bee enden Gebäuden keine bsugen gungapflich-
tigen Ver rungen eowie Umnut durchgefUhrt
werden.
Eine erd geechoe
reich kann 1m Zuge
nehmigt und durchget
kernungeberelch gele
eeitigt worden ia
Bei Durchführu an ~h>erbauung

muB bis an d Grenze gebaut we entsprechend
§ 7 (1) L • Sie muB eo errichtet w n, daß auf
dem Na argnL~datUck angebaut werden .
Hin Die Höhe der baulichen Anlagen

Bestimmungen fUr Arbeiteetätten ent
che:!.

2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
2,. 1 ERLi:UTERtnIGI'I1 ZUR BAUJo~SSE

Neubebauungen Bind BO auszubilden, daß ein allmäh­
licher Jbergang zur bestehenden Bebauung Btattfin­
det. DieB gilt sowohl tUr die Anzahl der Stockwerke
bzw. die Trauf- u. Firethöhe ale auch fUr die Ge­
staltung der Bauk~rper. Bei Beibehaltung der ehe­
maligen Baufluchten iat der Baukörper entsprechend
der in diesem Bereich auftretenden Cebäudebreiten
vertikal zu gliedern durch Vor- u. RücksprUnge so­
~ie plastische Gliederungselemente.

2.2 GESTALTUlIC EIlIZELlIF~ BAUTEILE
Die Fassaden dUrfen nur bestehen aus verputzten u.
farbig gestrichenem 11auerwerk. Unzuläs8ig 1st die
Verwendung glatter und glänzender Obertlächen wie
Fliesen, vorgehängte Glas-, Metall- oder Kunst­
stoftteile.
Der Gebäudeaockel ist mit den ~~terialien des Erd­
geschosses abzustimmen durch Verwendung Von Sicht­
mauerwerk. Natursteinen, Kunststeinen oder Auftrage­
verfahren in ortsUblioher Verarbeitung.

Fenster s1nd entsprechend der alten Nachbarbebauung
als etehende Lochteneterformate oder ale Gruppen­
fenster gleicher Formatunterteilung auszubilden •

.Die Größe und Proportion der Schaufenster muß in
einem harmonischen Verhältnis zur Gesamttaesade
stehen.
NotwendJge Werbung und Schriften B1nd in die Archi­
tektur zu integrieren.

2.3 DACHllEREICH
Dächer sind in Satteldachtorm auszuführen. Soweit
Flachdächer festgesetzt eind, sind Staffeldachge­
schoS8e nicht zulässig. Die Dachneigung sollte zum
StraBenraum hin mind. 450 betragen. Als Dacheindek­
kung sind gebrannte TonEiegeln mit einer Farbton- .
Uuancierung von rot bi8 braun zu verwenden. Dach- __
trau.!'e und Ortgang sind mit Überstand auszufUhren.
Die Belichtung der Da.hge8ehoee~ k~~, durch Gaupen
oder Dachloggien erreicht werden mit einer Anordnung
entsprechend der darunter liegenden Fassadengliede­
rune.

2.4 ERDGESCHOSSIGE UDERBAUUNG
Die vorgesehene erdgeschossige Uberbauung der Grund­
stücke iet fIS - im 1. OG. gelegene - Freifläche an­
zusehen und ert31' re clunoJ zu ~'F··zU=. Die entstehen­
de Freifläche muß begehbar und vom Haus aue zugäng­
lich sein.
Zwischen den einzelnen Grundstücken sind nur folgen­
de Abgrenzungen zulässig: "lebende" Abgrenzungen wie
Hecken und BUsche, Holz- u. Metallzäune mit immer­
grüner Bepflanzung oder Laubhe~ken bewachsen. Sonst!.
ge bauliche Anlagen sind nur zulässig ale RankgerUste
(Pergolen); sie sind zu begrUnen und mit einer
sonstigen Einfriedigung abzustimmen. Ihre Errichtung
ist genehmigungepflichtig.

'* gärtnerisch zu gestatten

2.0 u.2.4 gestrichen u. .geändert gemäß:

Erlaß des Regierungspräsidiums
Karlsruhe vom 25. Mai 1979
Nr.13-24/0225/14
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ImiALTSVERZEICH~IS

A. BEGRÜNDUNG
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2. Bestand
3. Inhalt des Bebauungsplanes

4. Kostenschätzung

5. Planverwirklichung und
Folgeverfahren

6. Planungsstatistik

B. SCHRIFTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Planungsrechtliche Festsetzungen
2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

C. ANLAGEN

1. Übersicht über den Bebauungsplanbereich
Kegelbahnweg I - V

2. PlanskizZ8 zur Neuordnung der Kreuzung
Ringstrasse-Hauptstrasse-Schwetzinger­

strasse
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voRBEMERKUNGEN

2(3
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1.1
Anlaß zur Aufstellung eines Beoauungsplanes war zum
einen die unbefriedigende Verkehrssituation an aer
Kreuzung Ringstraße - Hauptstraße _ Schwetzingerstraße,

die einen Umbau der Kreuzung erforderlich-machte und

zum anderen die Notwendigkeit der Bezirkssparkasse,

sich in räumlicher und funktionaler Hinsicht zu er­

weitern.

Der jetzige Standort des Bankgebäudos läßt keine Er­
weite2~ngsmöglichkeitzu und blockiert darüber hinaus

eine Bereinigung der Verkehrssituation~

1 .2

Iler Bebauungsplan "Kegelbahnweg Il! besteht aus

o den zeichnerischen Festsetzungen (Plan)
o den schriftlichen Festsetzunge~

o der Begründung

1.3
Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes umfaßt einen

Teilbereich des gesamten Bebauungsplan-Gebietes llKegel­

bahnweg I - Vn (siehe Anlage).

Er wird begrenzt von der Schwetzingerstraße im Norden,
der Hauptstraße im Osten und dem Kegelbahnweg im Süden.
Der Bereich liegt außerhalb des Sanierungsgebietes ttAlt_

stadt" •

1 .4
Die Stadt Wiesloch besitzt einen Entwurf zur Flächen­

nutzungsplanung, der zur Zeit infolge der neuen Be­

dingungen durch die Gemeindereform überarbeitet wird.

Diese neuen Anforderungen sind bereits in einem Stadt­

entwicklungskonzept als Programm:plan niedergelegt und
dienten als Planungsvorstufe. Insofern ist eine direkte
Detaillierung von Flächennutzungsplanung, Programmplan

und Bebauungsplan gegeben.

- 2 _
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1.5
Der Beschluß zur Aufstellung eines Bebauungsplanes
wurde am ~S:.s... 19?7vom Gemeinderat gefaßt mit dem

Ziel, für die Neuordnung der Verkehrssituation an der
Kreuzung Ringstraße - Hauptstraße - Sc~wetzingerGtraße

die notwendigen Planungsschritte einzuleiten.

1.6
Der Aufstellung dieses Teil-Bebauungsplanes gingen fol­
gende Schritte voraus:

o Program~planung für die Stadtentwicklung aus
dem Jahr 1975

o Bestandsaufnahme in diesem Block Anfang 1977

und 1978

o Bebauungsplan-Entwurf "Kegelbahnweg ru April 1977

o Bebauungsplan-Entwurf "Kegelba'hnweg I _ VII

Oktober 1977

1.7
Erörterungen nach §2a BBauG sowie de~ §§ 8 und 9 StBauFG
wurden sowohl in Form von Einzelquartiersgesprächell als

auch in einem gemeinsamen Quartiersgespräch am 24.1.1978

durchgeführt.

1.8
Für den Bereich zwischen Hauptstraße und Mühlgasse gibt
es keinen rechtsgültigen Bebauungsplan.

- 3 -
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BESTAND

1.1 Lage und Bedeutung
Der gesamte Bebauungsplan-Bereich llKegelbahnweg I _ V"

liegt außerr.alb der eigentlichen HAItstadt ll
, südlich

des Leinbaches. Umgeben von der Schwetzingerstraße im
Norden (Hauptzubringer zur Autobahn und 'südliche Er­

schließungstangente der Altstadt) und von der Haupt­

straße (alte B 3) im Westen liegt der Teilbereich
IIKegelbahnweg 1" entlang der beiden, im Stadtentwick­

lungsplan vorgesehenen Entwicklungsachsen rür den

Dienstleistungssektor.(Schwetzinger Straße).

Die im Zeitraum der Planaufstellung eingegangenen Bau­
voranfragen - mit dem Ziel der Kapazitätserweiterung

von Geschäften und Botrieben - bestätigen die Tendenz

der weiteren Geschäftsentwicklung in diesem Bereich.

2.2

Oberflächenbeschaffenheit und Untergrundverhältnisse
Das Gebiet ist bebaut und hat ein leichtes Süd-Nord-Gefä1­
1e zum Leimbach hin.
Die Untergrundverhältnisse si~d von der Bachaue geprägt.
Das Gelände ist bebaubar. Für die Neubebauung wird ein
Baugrundgutachten gefertigt.

2.3
Im Teilgebiet "Kegelbah.."'1weg I" ist nur ein Grundstück

mit einem Privatgarten vorhanden; naoh Westen hin schlies­
sen sich weitere .Gärten an. Eine größere zusammenhängen­
de Gartenfläche ist im Bereich südlich des Kegelbahnweges
zu finden.
Weitere Anpflanz~~gen verlaufen entlang des öffentlichen

Fußweges am Leinbach.

- 4 -
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2.4 Besitzverhältnisse
TIie Grundstücksstruktur weist eine starke Mischung

verschieden großer Grundstücksflächen auf; die ge­
ringe Größe einiger Grundstücke erfordert eine Neu­

ordnung der Parzellen. Dies gilt auch für ein jetzt
11 gefangenes" Grundstüok, d essen Er'schließur~g nur über

ein fremdes Grundstück möglich ist.
Alle Grundstücke eind in priv2.ter Hand. Aufgrund der
NeuordnQ~g der Kreuzung und der Verlagerung der Be­
zirkssparkasse in dieses Gebiet vfurden drei Grund­
stücke zusammengelegt und nehmen mehr als die Hälf­
te der Fläche im Geltungsbereich ein.

2.5 Baubestand, Art und Maß der Nutzung
Die Hauptgebäude bcf'inden sich in re2-ativ gutem Zu-
stand (Entstehungszeit oder Renovierung von 1935 ./. 1950)

Vor Abriß der Gebäude auf den Flst.Nr. 623/627 u~d

626/1 betrug die durchschnittliche GRZ 0,62 mit maxi­
malen Dichten von 1,0 bei einer Stockwerksanzahl von
vorwiegend drei Vollgeschossen und Dachgeschoß.

2.6 Verkehrs- und Erschließungseinrichtu~gen

Siehe Broschüre: Vorsc~lag für die Neuordnung des

städtischen Verkehrs (1975), Seite 8 und 9.

2.7 Ver- und Rntsorgungseinrichtungen
sind vorhanden. Eine evtl. notwendig werdende Ausbesse­
rung oder teilweise bxneuerung läßt sich erst bei der
Durchführung von :Baumaßna1J.r:len überblicken. Auf' den FIst.
Nr. 623, 627 und 626/1 wird im Zusammenhang mit dem Neu­

bau des Bankgebäudes eine Neuordnung der Ver- und Ent­
sorgungsleitungen vorgenommen.

2.8 Bestand außerhalb des Bebauungsplanbereiches
Im Anschluß an den vorliegenden Bereich befindet sich

eine Bebauung ähnlicher Struktur. Besonders zU achten
ist auf die Erhaltung des Altbestandes entlang der
Schwetzingerstraße, um so zumindest einen Teil des ehe­
maligen Straßenbildes zu wahren.
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A:3. IlffiALTE DES BEBALJUNGSPI.ANES

Der Bebauungsplan sieht für den Geltungsbereich eine

Mischnutzung vor. d.h.eine vorwiegend im Erdgescr-oso­

bereich liegende Geschäftsnutzu~gund Wohnen in den

Obergeschossen. Aufgrund der exponierten Lage dieser

Grundstücke an den Entwicklungsachsen Hauyistrasse und

Schwetzingerstrasse kann die gesamte Geschossfläche flir

8i::18 Geschäf"t:snutzung herangezogen werden; dies sollte

jedoch nur in Ausnahmefällen möglich sein.

Bei einer Ausweisung weiterer Dienstleistungsbetriebe

muß davon ausgegangen werden. daß nur noch Einzelhandels­

geschäfte zugelassen werden, deren Nutzfläche unter

500 qm liegt.

Für die notwendige Kapazitätserweiterung der vorhandenon
Betriebe ist eine Entkernung des Block-I~nenbereiches

sowie eine Bodenordnung erforderlich, da ein Teil der

Grundstücke zu'klein und zum Teil voll Uberbau~ ist; ein

Grundstück besitzt keine eigene Zufahrt.

Auf den entkernten Grundstücksflächen kann -je nach Bedarf

an Nutzflächen- eine erdgeschossige Neubebauung durchge­

führt werden, um so in einer Ebene Verkauf - Verarbeitung­

Lager und Andienung in einen optimalen funktionalen Ab­

lauf zu bringen.

Die erdgeschossige Überbauung hat darüber hinaus den Vor­

teil, daß sie für die darüberliegenden Wohngeschosse eine

- im 1. Obergeschoss gelegene- Freifläche darstellt, ohne

den sonst in Gebieten mit Mischnutzung üblichen Blick auf

Andienungs-Höfe und IlAutoblech". Deshalb sollte darauf ge­

achtet werden, daß die entstehenden Freiflächen begehbar

sind und -einem Garten entsprechend- begrQ~t werden.

Durch den, im Bebbauungsplanbereich nKegelbahn.,.reg I -v fI

mi ttig gelegenen Kegelbal'Jlwegist eine optimale I1hintere Jl

AndienungdeB Geshäftsbereiches vor allem entlang der

- 6 -
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Schwetzingerstrasse gegeben. Dadurch wird die stark vom
Durchgangsverkehr belastete Schwetzingerstrasse von dem

behindernden Andienungsverkehr freigehalten.

Lediglich für die Ersc~liessung des Grundstückes ~lst.Nr.

623 und 627 ist eine Ein- und Ausfahrt von der Schwetz~

Ingerstrasse her vorgesehen, jedoch nur für die im Erd­
geschoss liegenden Stellplätze.

Die Stellplätze der Tiefgarage werden vom Kegelbahnweg

erschloßsen.

Um der- erhöhten Verkehrsbelastung des Kegelbalmwegcs ge'­

recht su werden, ist eine Verbreiterung cer Fahrbahn auf

ca. 7.00 m vorgesehen.
Zu den weiter.'en Straßensanierungsmaßnahmen: siehe auch

Planskizze im Anhang.

BEGRÜNDUNG für die Überschreitung der GRZ. entspreche~d

§ 17. Abs, 9 (1) und (2) BNVO,

Die Lage innerhalb der Stadt Wiesloch eDtspräc~e in ihrer

Nutzungsausweisung der Funktion eines Kerngebietesj da je­

doch z. Zt. ca. 60 %der Geschoßfläche als Wohnfläche be­
nutzt wird und dieseS Ver~ältnis auch in Zukunft erhalten

bleiben soll, wurde dieses Gebiet als Misc~gebiet festge­
legt. Um aber auch den Geschäften eine lebensnotwer~dige

Erweiterungsrichtu~gmit Parkierungsmöglichkeiten in einer
Ebene zu schaff'en, wurd'e im EGeine Nutzung von 1,0' ausge­

wiesen, die dem Maß der Nutzung eines Kerngeaietes ent­

spricht. Es handelt sich also hier um ein Misch-Kerngebiet.

Die erdgeschossige Überbauung dient zugleich der Worillwert­

verbesserung (Lärmberuhigung, begrünte Freifläche, bessere

Belichtung und Besonnung) der in den Obergeschossen gele­

genen Wo'~~ungen. Die GRZin den Obergeschossen entspricht

dann dem heutigen Bestand, also etwa einem Schnitt yon 0,5.

- 7 - ,.":,,j
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A4. KOSTENSCHÄTZUNG

Der Hauptbestandteil der auftretenden Kosten entsteht
durch die Sanierung der Keuzung Ringstraße - Haupt­
straße - Schwetzingerstraße. Für die Durchführung der
Straßenbaumaßnahmen ist eine Aufwand von ca. 1.950.00 DM
notwendig, wobei sich Bund und LaLd mit 1/2 an den
Kosten beteiligeuj für die Stadt bleibt ein Restbetrag
von etwa 500.000 DM. Der Rest wird von der sanierungsbe­
toiligten B'ank getragen.

Außerdem muß ein Betrag von 75.000 DM für den Erwerb der
Restfläche des jetzigen Bezirkssparkassen- Grundstückes
einberechnet werden.
Die Kosten für die Neugestaltung dieser Restfläcbe als
öffentliche lJerkehrsfläche körmen erst r~ach Erstellung
einer planerischer, Kcnzeption ermittelt werde::l.
Durch den Ausbau des Keg~lba~nweges ~uf eiLe Breite von
ca. 7,00 m entstehen Kosten in Höhe VQ~ ca. 250.000 DM.
Die in diesem Block durch Ausbau-, Anbau- und Neubaumaß­
nahmen entstehenden Kosten werden von privater Hand ge­
tragen, sodaß der Stadt keine weiteren Realisierungs­
kosten entstehen.
Der Umfang dieser Kosten ist außerdem zum jetzigen Zeit­
punkt nur schwer zu ermitteln, da der einzelne Grundstücks­
besitzer die ihm gebotene Anbaumöglichkeit selten oder
in anderem Umfang als berechnet nutzen wird.

- 8 -
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ART DER MASSNAHMEN KOSTEN in Dr-1

Grunaerwerb 1 300.000,--
straßenbau:

NEUBAUMASSNAHMEN KreuZ1.L'1g 200.000, __
Kegelbahnweg 250.000,--

AUSBAU- UN]] AN:BATJMA8SNAHr'ijEN --

ERWEITERUNGSMASSNAH}ffiN --
ERnGESCHOSS ÜBERBAUUNG

ENTKERNUNGSMASSNAHMEN --AEBRUCHARBEITEN

ERSCHLIESSUNGSMASNAHMEN --

AUSSENANLAGEN 50.000,~-

SUMME 1 800.000,--
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A5. PLANVERWIRKLICHUNG Ui\TIl FOLGEVBRFAHREN

Nach diesem Bebauungsplanverfahren wird ein Bauan'trag
für die FIst. Nr. 623, 627 und 626/1 eing~bracht.

Auf diesen Grundstücken soll die neuo Bezirkssparkasse

erstellt werden (Daten siehe Plan~ngsunterlagen)

Alle weiteren Maßnahmen. die eine Planverwirklichung ~it

sich bringen. sind von der Initiative der einzelnen Grund­
stücksbesitzer und ihrer Berei tschaft zu einer P.nderung
der Grundstücksstruktur abhängig,
Dies erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit den
Vertretern der entsprechenden Ämter. Darüberhinaus setzt
die Planverwirklichung eine ständige Erläuter~ng des für

den Laien nur schwer lesbaren Planes und seiner damit be­
absichtigten Planvorstellungen voraus.
In einzelnen Fällen wird zu den Bauvoranfragen eine schrift­
liche Stellungnahme erforderlich sein, Ein weiteres Hilfs_
mittel für die Durchfli~rung von Baumaßnahmen soll die
vorgesehene Gestaltungssatzung nach § 111 LEG für die
ausserhalb der IIAltstadt" gelegenen Iilllenstadtbereiche

darstellen.

- 9 -
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A6. PLANUNGSSTATISTIK
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BEBAUUNGSPLAN FLÄCHEHANGABENKEGElBAHNWEG I
FLÄCHEN IN QM BESTAND PlANUNG

IlRUTTOBAULAND 4.902 4.88'1

NETTOBAULAND 3.732 3.717

PRIVATE BAUGRUNDSTÜOKE 3.732 3.717

ÖFFENTL.v}~RKEHRSFLÄCHEN 1 .170 1 • 185

EG , 198
FREIFI.<ÄCHEN ' 1.440 i.OG: 1.712

FLÄCHEN FÜR DEN /' /'
_GEMEINBEDARF



BEBAUUN6SPLAN
KE6ELBAHNWE6 I STATISTiK

(

ANZAHL
BESTANIl PLANUNG

GRUNDSTÜCKJ<J 7 6

GEBÄUDE

Hauptgebäude 5 6
Nübengebäude 9 Erdgesch.Überbauung

HAUSHALTE 13 deutsch

1 Ausländer

EINWOHNER 30
davon:

Ausländer ,
BETRIEBE 8

ÖFFENTLICHE keine
STELLPLÄTZE
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EI SCHRIFTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Planungsrechtliche Festsetzungen
2. Bauordn~~gsrechtlicheFestsetzungen
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1. FERTIGUNG

I I

III~IIJ\1JlJ~«:SI)lu\~
SCHWETZINGER STRASSE
HAUPTSTRASSE
KEGELBAHNWEG I

- - "
SATZUIG

AldlftD'l der H lL 2 und 8-10 doo IlImdoo__ t ... 1.d.1•
...- 18• .lllpet 1on6, § 111 der l&nd."b.u.Ordn~ea laden­
lIlIrt_~~ 1.d.1. TO. 21. Jun1 1977 in "erb .u f 4
der 0... eordD1lD&:tur BlILden-Wrtt••berg YO-. 22. ...1975
Mt: 4.1' Geae1.Dderat _ den BebauunaaplaD -leIll1-
___, I al. Sll.taung beeahlo••en.
f 1 IIUIILlOBBll Gl!L!UIlllSBERllICH.

Der rIIIuI11abe Oeltunefberelob ergibt 110h aue der
10.__ 10 Plan (f 2 Z1Uor 1)

§ 2 lIBSftD'!BItB DBS IIBllAUUlfGSPLABES.
1. le1olmer1ooha , ••t ••tll1lllget1 10 llebaUUDCllplan
2. Beb&uUDpYorlobrUwn
11. An] ... lind bel..tuctt
1. ll1oero1obtoplan
2. Bop1lJlhDc
,. Planoll:1.~ .....rdnung dor Ir....ung Il1ngotrolle­
1I1:~ Sohwetalngeratraie§ , •

. »1_ So.... tdtt o1t 1Ilror " __cl I 11> _n._.-- - .. . - . --
BESCHLtlSSE mm GENF.}J.J'lIGUliGSVERI'1ERK

Der Gemeinderat hat gemäß 9 2 (1) BBauG am 25. Mai 1977
beschlossen, diesen Bebauungsplan aufzustellen.

Ver

[E ,r:
uG u.~ 111 LBO in
~emeindera ,es vom

BE., ~ R

Wiesloch, den 23. Febr ,,\''''[1.,.
q,~.;.,

~~' !
/ l; S\.O OB . B • GriRMEi

Der. Bebauungsplanentwur at ~emäß §2a (6) BBauG ach orts­
Ubl~cher Bekanntmachung- am 2. September 78 vom 11.SeplE- her 1978
bis einschließlich 13. Dezember 1978 öffentlich aufge ef'e!'l.

Wiesloch, den 23. Februar 197 0'"

'\ " ,
Cl> '\1\

f-.'
"" r;'eS"

Yer Bebauu!l("splan wurde f' .... ~, . 1Q B
bindune; mit § 4 GO durch Rescl:luß des
31. Januar 1979 als Satzu!l.!" beschlossen.

Wiesloch, den

Genehmifrul";rSvermerk der höherel1 Yerwr"J,.~ t·l"G"st>e~(\.::. le:

1-,\010",. rA.?".:;;,.!l!..~.;',.?:§t!lf i)
.}" eh'll' t (§;lA r., fJ~; ,If..lA abU

!i K' ile. den ..{f;,~:J:'.:J9 ..?:. q
J '.'

~ ,... -I' glerlln9$präSI~m
~o... "t-~""" Karlsruhe ... '~

~~ ,....
Durch Bekanntmnchul er Genehmi~~~ gemäß ~ 12 BBauG
vom 2. Juli 1979 ~ ist der Bebauu=1,l7spJan
am 3. Juli 1979 rechtskräftif! gewo den.
Wiealoch, deI; 3. Juli 1979

.....-::--..
...1 ~O,..

'~;~ ~', ~ ERBl G_: ol.E S ER
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